
B E K A N N T G A B E  
 

18. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Bad Elster 

der Legislatur 2019 - 2024 

 

 

 

Der Stadtrat der Stadt Bad Elster kommt am  
 

 

Mittwoch, dem 14. Oktober 2020, 19:00 Uhr 
in der Aula der Grundschule Bad Elster 

 

 
zusammen.  
 
 
Im Vorfeld der öffentlichen Sitzung findet eine Bürgerfragestunde statt. 
 

 
Tagesordnung öffentliche Sitzung: 

 
1. Bekanntgabe in nicht öffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse  
2. Städtisches Beteiligungsmanagement 

- Feststellung Jahresabschluss der Chursächsischen Veranstaltungs GmbH zum 31.12.2019 
3. Städtisches Beteiligungsmanagement 

- Jahresabschluss CVG 2019 – Beschluss Ergebnisverwendung 
4. Städtisches Beteiligungsmanagement 

- Jahresabschluss CVG 2019 - Entlastung der Geschäftsführung 
5. Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bad Elster 

- Satzungsbeschluss 
6. Polizeiverordnung der Stadt Bad Elster 

- Verordnungsbeschluss 
7. Umsetzung Medienkonzept Grundschule Bad Elster 

- Vergabeentscheidung Lieferung und Installation von interaktiven Tafeln 
8. Spenden, Schenkungen u. ä. Zuwendungen 

Annahme von Zuwendungen des Förderverein Naturbad Bad Elster e.V. für die Jahre 2013 bis 2019 
9. Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes für 2020 

-  Beschluss über die Verwendung der Pauschale 
10. Neuigkeiten aus den Ortsteilen 
11. Sonstiges 
 
Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.  
 
Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Bad Elster und ihrer Ortsteile sind 
recht herzlich zur öffentlichen Sitzung eingeladen. 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, geregelt in 
der derzeit gültigen Fassung der Sächsischen Corona-Schutzverordnung (SächsCoronaVO), Sitzplätze für 
die Öffentlichkeit nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen.  
 

  



 

Falls bei Ihnen eines der nachfolgenden Kriterien zutrifft, bitten wir Sie, von der Teilnahme an der 
Sitzung abzusehen. Ggf. können wir Ihnen den Zutritt zum Sitzungsraum bzw. dem Gebäude 
verwehren. Vielen Dank!  
 

• Symptome der Krankheit Covid-19, 

• Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person oder seit dem Kontakt mit einer mit SARS-
CoV-2 infizierten Person weniger als 14 Tage vergangen sind und sie Symptome der Krankheit 
Covid-19 aufweisen, 

• Sie sich in einem Gebiet aufgehalten haben, dass das Robert-Koch-Institut im Zeitpunkt des 
Aufenthaltes als Risikogebiet zur Infektion mit dem Erreger SARS-CoV-2 ausgewiesen hat oder 
innerhalb von 14 Tagen danach als solches ausgewiesen wurde oder seit der Rückkehr aus 
diesem Risikogebiet noch keine 14 Tage vergangen sind und sie Symptome der Krankheit Covid-
19 zeigen. 

 

 
 
Bad Elster, den 08.10.2020  
 
 
 
 
gez. Olaf Schlott 
Bürgermeister        Siegel 
(Unterschrift liegt im Original vor) 
 
 


